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Teil 1

Einführung

A. Einleitung und Untersuchungsgegenstand

Das Zeitgeschehen schöpft die Inhalte des Verfassungsrechts, es ist die 
Wurzel verfassungsrechtlicher Vitalität. Zeitlicher Fortschritt führt zu natur
bedingten Veränderungen, die sich in einem physisch-wissenschaftlichen Er
kenntnisgewinn oder auf normativer Ebene in gewandelten gesellschaftlichen 
Wertevorstellungen ausdrücken. Die Dynamik der Lebenswirklichkeit wirkt 
als treibende Kraft der Menschheitsgeschichte. Sie kann Anlass geben, bereits 
bekannte Tatsachen und Erkenntnisse angesichts ihres zeitlichen Fortschrei
tens zu überholen, sie kann die Zeitgemäßheit einzelner Aspekte oder gar das 
Entstehen gänzlich neuer Lebensfelder bewirken. Es entstehen auf diese Wei
se jeweils punktuelle Dynamisierungsprozesse, die in ihrer Summe einem ge
samten gesellschaftlichen Lebensbereich seine Prägekraft verleihen können.

Wendet man nun den Blick von den Dynamisierungsprozessen der Lebens
wirklichkeit zum Grundgesetz, stellt sich die Frage ihrer verfassungsrecht-
lichen Reflexion. Verfassungsrechtliche Schutzpositionen menschlicher Ver
haltens- und Betätigungsformen finden ihren Ausdruck in grundrechtlichen 
Tatbeständen. Für die Bewertung des konkreten grundrechtlichen Schutzni
veaus ist daher regelmäßig zu untersuchen, ob sich Dynamisierungsprozesse 
der Lebenswirklichkeit dem Tatbestand eines bestimmten Grundrechts zuord
nen lassen. An diesem Punkt des Subsumtionsvorgangs begibt man sich indes 
auf ein schwieriges Terrain der Grundrechtslehre. Mag es auf einen ersten 
Blick noch recht trivial erscheinen, neue Verhaltensweisen und Betätigungen 
entsprechend ihrer Sachnähe einem vermeintlich einschlägigen grundrechtli
chen Schutzbereich zu überführen, offenbart sich auf einen zweiten Blick 
eine seit jeher kontrovers diskutierte Problematik im generellen Umgang mit 
dem Verhältnis von Verfassungsrecht und Lebenswirklichkeit. Diese prägt 
nicht erst die Konturierung konkreter Schutzgehalte einzelner Grundrechte, 
sondern beginnt bereits beim verfassungstheoretischen Grundverständnis. 
Die beiden Pole der Grundrechtsstatik auf der einen und der Grundrechtsdy
namik auf der anderen Seite könnten in ihren Extrema einerseits absolute 
Geltung beanspruchen, andererseits ließe sich ihre dialektische Beziehung 
ebenso relativ begreifen, das heißt, ihr Verhältnis wäre dann für jeden einzel
nen Dynamisierungsprozess speziell auszutarieren. Lässt sich zugunsten ei
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nes verstärkt statischen Verständnisses auf die Existenz der in Art. 79 
Abs. 1 GG ausdrücklich verankerten formellen Verfassungstextänderung ver
weisen, könnten wiederum die weitläufig verfassten grundrechtlichen Tatbe
stände ausreichend Spielraum für eine zeitgemäße Auslegung bereithalten. 
Während im ersten Fall vor allem den Vorstellungen des historischen Verfas
sungsgebers Rechnung getragen wird, legt ein an der Dynamik orientiertes 
Verständnis die gegenwärtigen gesellschaftlichen Vorstellungen als Leitlinie 
der Verfassungsauslegung zugrunde. Die historischen Ansichten über den 
Schutzgehalt eines grundrechtlichen Schutzbereichs zum Entstehungszeit
punkt des Grundgesetzes erfahren dann eine zeitgemäße Aktualisierung im 
Wege tatbestandlicher Erweiterung. Es wird der Bereich der Grundrechtsdy
namik betreten, indem sich mit Blick auf eine Überholung des bisherigen 
Schutzumfangs ein grundrechtlicher Dynamisierungsprozess innerhalb der 
tatbestandlichen Ebene eines Grundrechts vollzieht.

Ein grundrechtlicher Dynamisierungsprozess beschreibt demzufolge die 
verfassungsrechtliche Fortführung bzw. die verfassungsrechtliche Reflexion 
eines durch Entwicklungen der Lebenswirklichkeit ausgelösten Dynamisie
rungsprozesses. Die Lebenswirklichkeit erzeugt ihrerseits einen Anpas
sungsdruck auf den Schutzumfang geltender Grundrechtstatbestände, sie 
drängt nach einer adäquaten grundrechtlichen Reflexion im jeweiligen Tat
bestand. Handelt es sich bei diesem Transformationsprozess um eine essen
tielle grundrechtliche Problemstellung, zeichnet die gleichzeitige Suche 
nach ihrer wissenschaftlichen Aufarbeitung gleichwohl ein heterogenes 
Bild: Zwar werden in der Grundrechtsdogmatik durchaus an verschiedenen 
Stellen „dynamische“ Aspekte diskutiert, sei es im methodenwissenschaftli
chen Schrifttum, im Zusammenhang mit der Grundrechtsausgestaltung 
normgeprägter Grundrechte, speziell den dort anzutreffenden Einrichtungs
garantien, oder bei Ausführungen zum kompetenziellen Verhältnis zwischen 
BVerfG und politischen Akteuren. Vielfach erfolgen die teils sehr komple
xen Überlegungen jedoch ausschließlich punktuell, das heißt vornehmlich 
mit Blick auf ein konkretes Problem, ohne hierbei die Auswirkungen auf 
die gesamte Systematik des Grundgesetzes zu reflektieren bzw. aus einem 
ganzheitlichen Ansatz entscheidende Impulse für einzelne Problemfelder zu 
schöpfen. Ein grundrechtsdogmatisches Model für eine Art „Lehre grund
rechtlicher Dynamisierungsprozesse“, welches die bisherigen Einzeldiskurse 
im Bereich der Grundrechte einer holistischen Betrachtungsweise zuführt, 
sucht man bisher vergebens.1 Diese Arbeit möchte einen ersten Anstoß für 
ein solches Unterfangen leisten.

1 Vereinzelte Ansätze sind lediglich bei Schuppert, AöR 120 (1995), S. 32 (37 ff.); 
Bryde, Verfassungsentwicklung, S. 221 ff. zu finden. Allerdings konzentrieren sich 
diese nicht speziell auf Dynamik im Bereich der Grundrechte.
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Maßgebliches Anliegen einer „Lehre grundrechtlicher Dynamisierungs
prozesse“ bildet zunächst die Bestimmung einer entsprechenden Typologie. 
Diese impliziert zugleich eine generelle Unterscheidbarkeit der tatbestandli
chen Natur grundrechtlicher Schutzverbürgungen, deren Strukturen Dyna
mik der Lebenswirklichkeit unter verschiedenen Anforderungen verarbeiten. 
Weiterhin kann bei einer relativen Betrachtung der Pole grundrechtlicher 
Statik und Dynamik ein grundrechtlicher Dynamisierungsprozess nicht 
grenzenlos sein, vielmehr ist er an verfassungsimmanente Systemgrenzen 
gebunden, die ihrerseits als materielle Dynamisierungsgrenzen Wirkung auf 
die Reichweite einer Schutzbereichsbestimmung entfalten. Der Herausarbei
tung materieller Grenzen kommt daher ebenfalls eine wichtige Bedeutung 
in einer umfassenden „Lehre grundrechtlicher Dynamisierungsprozesse“ zu. 
Komplementiert wird der ganzheitliche Ansatz grundrechtlicher Dynamik 
schließlich durch Einbezug der verfassungsrichterlichen Perspektive. Aus 
einer typologischen Abschichtung grundrechtstatbestandlicher Strukturen 
resultieren spiegelbildlich bestimmte Maßstäbe für die verfassungsrichterli
che Kontrolle eines grundrechtlichen Dynamisierungsprozesses. Dies erlaubt 
die Überprüfung der Einhaltung des Kontrollmaßstabs innerhalb verfas
sungsrichterlicher Entscheidungen, bei denen ein Dynamisierungsprozess 
der Lebenswirklichkeit im Mittelpunkt steht, den es in die grundrechtlichen 
Strukturen zu überführen gilt.

Die Praxistauglichkeit des holistischen Ansatzes lässt sich prägnant im 
Dynamisierungsbereich „gleichgeschlechtliche Partnerschaften“ implemen
tieren – ein Lebensfeld, das seit jeher von brisanten rechtspolitischen Fra
gestellungen begleitet ist. Mit der Einführung des Instituts der eingetragenen 
Lebenspartnerschaft im Jahr 2001 wurde erstmals in der deutschen Ge
schichte ein rechtlicher Rahmen für gleichgeschlechtliche Paare geschaffen, 
der neben das Eheinstitut getreten ist und in den vergangenen Jahren sowie 
gegenwärtig weitgehende Gleichbehandlung mit der Ehe einfordert. Zuneh
mend werden heute Rufe nach einer Zusammenführung beider Institute 
unter dem Dach der Ehe laut. Dies nicht auch zuletzt deswegen, weil in 
eingetragenen Lebenspartnerschaften Kinder leben und damit familiäre Bin
dungen vorzufinden sind. 

Der gesellschaftliche Umgang mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften 
könnte bei historischer Betrachtung gegensätzlicher nicht sein: Gleichge
schlechtliche Beziehungen zwischen Männern und zwischen Frauen wurden 
in verschiedenen Epochen ganz unterschiedlich behandelt, teils befürwortet 
und toleriert, teilweise untersagt oder verfolgt.2 War (männliche) Homo-
sexualität zum Entstehungszeitpunkt des Grundgesetzes im Jahr 1949 noch 
mit Strafe belegt, sind dagegen intime Beziehungen und sexuelle Orientie

2 Vgl. Schimmel, S. 19.


